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Bekanntmachung 

über den 
Bebauungsplan Nr. 201.01 – Im Clemens – 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 11.07.1995 den Bebauungsplan  
Nr. 201.01 – Im Clemens – als Satzung beschlossen. 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt.  
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 201.01 – Im Clemens –  umfasst die 
Flurstücke Nr. 28 (teilw.), 42 (teilw.), 166, 173, 174, 175, 187 und 201 der Flur 13 und die 
Flurstücke Nr. 5, 196, 375, 382, 384, 387, 400, 402, 403, 406, 408, 409, 412 und 413 der 
Flur 14,  Gemarkung Langenberg. 
Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung 
angefügten Übersichtsskizze ersichtlich. 
 

Der Bebauungsplan Nr. 201.01 – Im Clemens – ersetzt in seinem Geltungsbereich die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 201 – Frohnhang -. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung sowie der DIN 4109 vom 
Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an in der Fachabteilung Umwelt und Stadtplanung in 
Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. Obergeschoss) während der Dienststunden der 
Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 

Über den Inhalt des Planes, der Begründung und der DIN 4109 (Schallschutz im Hoch-
bau: Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 1989; Beiblatt 1 zu DIN 4109 
Schallschutz im Hochbau: Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren, Ausgabe Novem-
ber 1989) wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
Hinweise: 
 
1. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 43 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

2. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb von eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein- Westfalen (GO NW) 

kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-
fahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung so-
wie die aufgrund des Baugesetzbuches und der (GO NW) erforderlichen Hinweise wer-
den hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
Velbert, 13.02.2012 
 
gez. 
 
(Freitag) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
über den 

Bebauungsplan Nr. 301 – Untere Klippe – 1. Änderung als Satzung 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 18.09.2007 den Bebauungsplan  
Nr. 301 – Untere Klippe – 1. Änderung als Satzung beschlossen. 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt.  
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 301 – Untere Klippe – 1. Änderung um-
fasst die Flurstücke Nr. 14, 15, 120 und 167 der Flur 8, Gemarkung Oberbonsfeld. 
Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung 
angefügten Übersichtsskizze ersichtlich. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 301 – Untere Klippe – 1. Änderung ersetzt in seinem Geltungsbe-
reich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 301 – Untere Klippe –. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung sowie der DIN 4109 vom 
Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an in der Fachabteilung Umwelt und Stadtplanung in 
Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. Obergeschoss) während der Dienststunden der 
Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Über den Inhalt des Planes, der Begründung und der DIN 4109 (Schallschutz im Hoch-
bau: Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 1989; Beiblatt 1 zu DIN 4109 
Schallschutz im Hochbau: Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren, Ausgabe Novem-
ber 1989) wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

 
Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
 

Hinweise: 
 
2. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 43 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

3. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb von eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
4. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein- Westfalen (GO NW) 

kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung so-
wie die aufgrund des Baugesetzbuches und der (GO NW) erforderlichen Hinweise wer-
den hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
Velbert, 13.02.2012 
 
gez. 
 
(Freitag) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
über 

den Bebauungsplan Nr. 316 - Friedhofstraße -  
als Satzung 

 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 12.12.2000 den Bebauungs-
planentwurf  
Nr. 316 - Friedhofstraße - als Satzung beschlossen. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2, Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt. 
 
Das Bebauungsplangebiet beinhaltet folgende Grundstücke: 
Flurstücke 1407, 1077, 1045, 242, 1075 (teilweise), 470 (teilweise) und 1091 (teil-
weise) der Gemarkung Langenberg, Flur 17. 
 
Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung 
angefügten Übersichtsskizze ersichtlich. 
 
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 316 - Friedhofstraße - wird der Bebauungsplan 
Nr. 313 - Sophienhang - für die Flurstücke 1077 (teilweise) (563 und 561 alt), 1045 (243 
und 469 alt), 1075 (teilweise) (159 alt), 242, 1091 (teilweise) (310, 229 und 162 alt), 470 
(teilweise) der Flur 17, Gemarkung Langenberg aufgehoben.  
 
Der oben angegebene Bebauungsplan wird mit Begründung sowie der DIN 4109 vom 
Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab in der Fachabteilung Umwelt- und Stadtplanung 
in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. Obergeschoß) während der Dienststunden der 
Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Planes, der Begründung und der DIN 4109 (Schallschutz im Hoch-
bau: Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 1989; Beiblatt 1 zu DIN 4109 
Schallschutz im Hochbau: Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren, Ausgabe Novem-
ber 1989) wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristge-

rechte Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bis-
her zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen wird  hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1, Nr. 1 und 2 des BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften mit Ausnahme der Vorschriften über die Veröffentlichung 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. 
Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von sieben Jahren 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. 
Bei Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen. 
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3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen kann gegen diesen Bebauungsplan nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,  

 
a) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
b) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
c) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithal-
tung sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen  
(GO NW) erforderlichen Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Velbert, 13.02.2012 
 
 
gez. 
 
(Freitag) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
über den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
Nr. 459.02 – mittlere Siebeneicker Straße – 1. Änderung 

als Satzung 
 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 23.09.2008 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 459.02 – mittlere Siebeneicker Straße – 1. Änderung als Satzung be-
schlossen. 
 

Der oben angeführte vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregie-
rung daher nicht angezeigt.  
 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 459.02 – mittlere 
Siebeneicker Straße – 1. Änderung umfasst die Flurstücke 754, 756 und 758 (alt 757 
(teilweise)) der Flur 8, Gemarkung Neviges. 
Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung 
angefügten Übersichtsskizze ersichtlich. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 459.02 – mittlere Siebeneicker Straße –  
1. Änderung ersetzt bei Inkrafttreten in seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 459.02 – mittlere Siebeneicker Straße. 
 

Der oben angeführte vorhabenbezogene Bebauungsplan wird mit Begründung und zu-
sammenfassender Erklärung vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ab in der Fachab-
teilung Umwelt und Stadtplanung in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. Oberge-
schoss) während der Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung sowie den Normen DIN 18300, 
DIN 18915 und DIN 18920 vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an in der Fachabtei-
lung Umwelt und Stadtplanung in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. Oberge-
schoss) während der Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. 
 

Über den Inhalt des Planes, der Begründung, der DIN 18300 (VOB Vergabe und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen – Erdarbeiten –, Ausgabe Dezember 2002), der  
DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten -, Ausgabe August 
2002) und der DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen -, Ausgabe August 
2002)  wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de ein-
zusehen. 
 

Hinweise: 
 
3. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 43 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
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4. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 

214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Form-vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung  
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb von eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
5. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein- Westfalen (GO NW) 

kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der Beschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit 
der Bereithaltung sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und der (GO NW) erforderli-
chen Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 
GO NW öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Velbert, 13.02.2012 
 
 
gez. 
 
(Freitag) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
über den 

Bebauungsplan Nr. 459.02 – mittlere Siebeneicker Straße –  
als Satzung 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 21.12.2004 den Bebauungsplan  
Nr. 459.02 – mittlere Siebeneicker Straße – als Satzung beschlossen. 

 

Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt.  
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 459.02 – mittlere Siebeneicker Straße –  
wird begrenzt: 
 

- im Norden durch die nördliche Grenze des Flurstücks 265 (Steinstraße 31) sowie ei-
ner in südöstliche Richtung verlaufenden Verbindungslinie zur Straße ‚Am Rosenhü-
gel‘ sowie einer Begrenzung von ca. 85,0 m parallel zur Straße ‚Am Rosenhügel‘ in 
nördliche Richtung bis zum (Teil-)Bebauungsplan Nr. 459.03; 

 

- im Osten durch die Straße ‚Am Rosenhügel‘; 
 

- im Süden durch die Hohenbruchstraße; 
 

- im Westen durch die Steinstraße einschließlich einer Wegeverlängerung zur Ho-
henbruchstraße (Hohenbruchstraße 12). 

 

Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung 
angefügten Übersichtsskizze ersichtlich. 
Der Bebauungsplan Nr. 459.02 – mittlere Siebeneicker Straße – ersetzt nach Rechtskraft 
in seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 401 – Im Siepen 
- . 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung sowie den Normen DIN 4109, 
DIN 18300, DIN 18915 und DIN 18920 vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an in der 
Fachabteilung Umwelt und Stadtplanung in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31  
(1. Obergeschoss) während der Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. 
 

Über den Inhalt des Planes, der Begründung, der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau: 
Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 1989; Beiblatt 1 zu DIN 4109 Schall-
schutz im Hochbau: Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren, Ausgabe November 
1989), der DIN 18300 (VOB Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen  
– Erdarbeiten –, Ausgabe Dezember 2002), der DIN 18915 (Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau – Bodenarbeiten -, Ausgabe August 2002) und der DIN 18920 Vegetations-
technik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetations-
flächen bei Baumaßnahmen -, Ausgabe August 2002)  wird auf Verlangen Auskunft ge-
geben. 
 

Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
Hinweise: 
 

4. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
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5. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 

214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
6. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung so-
wie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen 
Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Velbert, 13.02.2012 
 
gez. 
Freitag 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

über den 
Bebauungsplan Nr. 503 – Kröklenberg –  

als Satzung 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 25.09.2001 den Bebauungsplan  
Nr. 503 - Kröklenberg - als Satzung beschlossen. 

 
Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2, Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 503 - Kröklenberg - wird begrenzt 
 
- im Norden durch die nördliche Begrenzung der Planstraße (nördlich der heutigen 

Bushaltestelle „Peibst“), einer Verbindungslinie zur nördlichen Grundstücksgrenze der 
Flurstücke 1222, 1223 und 1219 (Weg zum Gebäude Nevigeser Straße 203), einer 
Verbindungslinie zum Flurstück 795 (etwa dem Verlauf des Grundbachs entspre-
chend) sowie zur nördlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks 784, alles Flur 3 der 
Gemarkung Großehöhe; 

- im Osten durch die B 224 und die Kuhlendahler Straße (L 107) bis Hausnummer 59, 
- im Süden durch den Fußweg von der Kuhlendahler Straße zur Schubertstraße, durch 

die Schubertstraße, der nördlichen Grundstücksgrenze des Kindergartens an der 
Schubertstraße sowie des Schulgeländes an der Kirchstraße und der südlichen Gren-
ze des Flurstücks 411 (Kirchstraße 65), alles Flur 4, Gemarkung Großehöhe; 

- im Westen durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 411, 794, 795 und 189 
(Schule an der Nevigeser Straße) der Flur 4, Gemarkung Großehöhe sowie durch die 
Nevigeser Straße (L76) bis nördlich der Bushaltestelle „Peibst“. 

 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung sowie der DIN 4109 vom 
Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an in der Fachabteilung Umwelt und Stadtplanung 
in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. Obergeschoss) während der Dienststunden 
der Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 

Über den Inhalt des Planes, der Begründung und der DIN 4109 (Schallschutz im Hoch-
bau: Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 1989; Beiblatt 1 zu DIN 4109 
Schallschutz im Hochbau: Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren, Ausgabe Novem-
ber 1989) wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
 

Hinweise: 
 

5. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
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6. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 

214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.  

      Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entspre-
chend,   
      wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
7. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung so-
wie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen 
Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
Velbert, 13.02.2012 
 
 
 
gez. 
Freitag 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
über den Bebauungsplan Nr. 545 - Am Kannebach –  

als Satzung 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 15.07.2003 den Bebauungs-
plan Nr. 545 - Am Kannebach -  als Satzung beschlossen. 
 
Dieser Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2, Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht angezeigt.  
 
Der Geltungsbereich wird begrenzt 

- im Nordwesten durch die hintere Grundstücksgrenze der Bebauung Kuhlendahler 
Straße   26 b, 26 c, 26 d, 32, 32 a und 32 b, 

- im Nordosten durch die südliche Friedhofsgrenze, 
- im Südosten durch die östliche Grundstücksgrenze des Flurstücks 725, des Flur-

stücks 724 und des Flurstücks 601 alle Flur 3, Gemarkung Großehöhe und 
- im Südwesten durch die hinteren Grundstücksgrenzen der Bebauung Am Karren-

berg 3, 5 sowie Kirchstraße 1, 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f und 1 g. 
 
Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung 
angefügten Übersichtsskizze ersichtlich. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung sowie der DIN 4109 vom 
Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an in der Fachabteilung Umwelt und Stadtplanung 
in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. Obergeschoss) während der Dienststunden 
der Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 

Über den Inhalt des Planes, der Begründung und der DIN 4109 (Schallschutz im Hoch-
bau: Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 1989; Beiblatt 1 zu DIN 4109 
Schallschutz im Hochbau: Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren, Ausgabe Novem-
ber 1989) wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
 

Hinweise: 
 
6. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

7. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
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8. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung so-
wie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen 
Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Velbert, 13.02.2012 
 
gez. 
Freitag 
Bürgermeister 
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    Bekanntmachung 
über den 

Bebauungsplan Nr. 609 – Burgstraße - 2. Änderung als Satzung 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 26.09.2006 den Bebauungsplan  
Nr. 609 – Burgstraße – 2. Änderung als Satzung beschlossen. 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt. 

 
Der Geltungsbereich wird begrenzt: 

 

- im Norden durch die nördliche Straßenbegrenzungslinie der Bastersteichstraße 

- im Westen durch die westliche Straßenbegrenzungslinie der Burgstraße 

- im Süden durch die nördliche Straßenbegrenzungslinie der Teichstraße  

- im Osten durch die östlichen Grundstücksgrenzen der Grundstücke Gemarkung 
  Velbert, Flur 32 ; Flurstücke 73/14; 127; 129; 137; 140 und 147  

Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung 
angefügten Übersichtsskizze ersichtlich. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung, der VDI – Richtlinie 2719 so-
wie der DIN 4109 und der DIN 18 005 vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an in der 
Fachabteilung Umwelt und Stadtplanung in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. 
Obergeschoss) während der Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
Über den Inhalt des Planes, der Begründung, der VDI – Richtlinie 2719 ( Schalldämmung 
von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, Ausgabe August 1987), der DIN 4109 
(Schallschutz im Hochbau: Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 1989; 
Beiblatt 1 zu DIN 4109 Schallschutz im Hochbau: Ausführungsbeispiele und Rechenver-
fahren, Ausgabe November 1989) und der DIN 18 005 (Schallschutz im Städtebau, Teil1: 
Grundlagen und Hinweise für die Planung, Ausgabe Juli 2002) wird auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. 
 
Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
 

Hinweise: 
 

7. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
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8. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 

214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
9. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung so-
wie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen 
Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
Velbert, 13.02.2012 
 
 
gez. 
Freitag 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

über den 
 Bebauungsplan Nr. 655 - Kleestraße - als Satzung 

 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 06.10.2009 den Bebauungsplan  

Nr. 655 - Kleestraße – als Satzung beschlossen. 

 

Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetz-
buch (BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung 
daher nicht angezeigt. 
  

Der Geltungsbereich des Plangebietes liegt am südöstlichen Rand der Velberter Innen-
stadt und wird begrenzt durch die Friedrichstraße, die Mettmanner Straße, die Friedrich-
Ebert-Straße und die Noldestraße. 
Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung 
angefügten Übersichtsskizze ersichtlich. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung, der DIN 4109 sowie der DIN  
18005 vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an in der Fachabteilung Umwelt und 
Stadtplanung in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. Obergeschoss) während der 
Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Über den Inhalt des Planes, der Begründung, der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau: 
Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 1989; Beiblatt 1 zu DIN 4109 Schall-
schutz im Hochbau: Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren, Ausgabe November 
1989) und der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau, Teil1: Grundlagen und Hinweise 
für die Planung, Ausgabe Juli 2002) wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
 

Hinweise: 
 

8. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

9. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
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10. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung so-
wie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen 
Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
Velbert, 13.02.2012 
 
 
gez. 
Freitag 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
über den 

Bebauungsplan Nr. 663.01 – Parkstraße – als Satzung 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 18.09.2007 den Bebauungsplan  
Nr. 663.01 – Parkstraße –  als Satzung beschlossen. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 663.01 – Parkstraße – umfasst die 
Flurstücke Nr. 753 (teilweise), 780 (teilweise) der Flur 4, Gemarkung Velbert sowie die 
Flurstücke Nr. 428, 458, 530 (teilweise) und 316/12 der Flur 7, Gemarkung Velbert. 
Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung 
angefügten Übersichtsskizze ersichtlich. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung, der DIN 4109 sowie der DIN 
18005 vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an in der Fachabteilung Umwelt und 
Stadtplanung in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. Obergeschoss) während der 
Dienststunden der Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Über den Inhalt des Planes, der Begründung, der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau: 
Anforderungen und Nachweise, Ausgabe November 1989; Beiblatt 1 zu DIN 4109 Schall-
schutz im Hochbau: Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren, Ausgabe November 
1989) und der DIN 18 005 (Schallschutz im Städtebau, Teil1: Grundlagen und Hinweise 
für die Planung, Ausgabe Juli 2002) wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
 

Hinweise: 
 

9. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

10. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
11. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung so-
wie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen 
Hinweise werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Velbert, 13.02.2012 
 
gez. 
Freitag 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

- Widmungsverfügung – 
 

Die nachstehend aufgeführten Straßen werden gemäß § 6 Absatz 2 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der zurzeit gültigen 
Fassung mit Wirkung des auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tages als Ge-
meindestraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Die Straßen sind auf dem beigefügten 
Lageplan umrahmt dargestellt. 
Der Widmungsvorgang der betroffenen Straßen liegt bei den Technischen Betrieben Vel-
bert AöR – Sachgebiet IV.4.61 /  Bauverwaltung -, Am Lindenkamp 31 in 42549 Velbert, 
Zimmer 114, ab dem 05.03.2012 Am Lindenkamp 33 in 42549 Velbert, Zimmer 2.009 
während der Sprechzeiten  
 
 montags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
 dienstags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
 donnerstags von 8.00 bis 17.00 Uhr 
 freitags  von 8.00 bis 12.00 Uhr 
 
zur Einsicht aus. Zusätzliche Termine können telefonisch unter der Rufnummer 02051/ 
262612 vereinbart werden. 
 
 
1. Am Scharpenberg 

 
Gemarkung Niederbonsfeld Flur 3 Flurstück 480 
 

2. Diefhauser Weg 
 
Gemarkung Niederbonsfeld Flur 3 Flurstück 451 
 

3. Zum Heinenberg einschließlich Kreisverkehr Alte Poststraße 
 
Gemarkung Niederbonsfeld Flur 3 Flurstücke 452, 453, 496, 346, Teil aus 439 und 
Teil aus 495 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats, vom auf die Bekannt-
machung folgenden Tag ab gerechnet, Klage bei dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf, 
Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf schriftlich erhoben oder zur Niederschrift durch einen 
Urkundsbeamten erklärt werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Streitgegenstand enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Kla-
ge nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine 
Ausfertigung erhalten können. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
 
Velbert, 08.02.2012 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
   
 
 
gez.  
Ralph Güther 
Dezernent 
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Bekanntmachung 
über den 

Bebauungsplan Nr. 840d – Südliche von-Behring-Straße – als Satzung 
 

Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 13.12.2011 den Bebauungsplan  
Nr. 840d – südliche von-Behring-Straße – als Satzung beschlossen. 
 

Der oben angeführte Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und der Bezirksregierung daher nicht 
angezeigt.  
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 840d – südliche von-Behring-Straße – 
umfasst die Flurstücke Nr. 1238, 1759 und 1760 der Flur 1, Gemarkung Velbert.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 840d – südliche von-Behring-Straße –  ersetzt bei Inkrafttreten in 
seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 840c – Losenburg 
- . 
 
Die ungefähre Umgrenzung des Geltungsbereiches ist aus der dieser Bekanntmachung 
angefügten Übersichtsskizze ersichtlich. 
 
Der oben angeführte Bebauungsplan wird mit Begründung inklusive dem Umweltbericht  
vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung an in der Fachabteilung Umwelt und Stadtplanung 
in Velbert Mitte, Am Lindenkamp 31 (1. Obergeschoss) während der Dienststunden der 
Stadtverwaltung Velbert zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Planes und der Begründung inklusive dem Umweltbericht  wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Der Bebauungsplan ist auch unter www.stadtplanung.velbert.de einzusehen. 
 
 

Hinweise: 
 
10. Nach § 44 Abs. 5 des BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 

BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 
39 bis 43 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung hingewiesen. 
 

11. Nach § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb von eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
12. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein- Westfalen (GO NW) 

kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Der Beschluss über den Bebauungsplan als Satzung, Ort und Zeit der Bereithaltung so-
wie die aufgrund des Baugesetzbuches und der (GO NW) erforderlichen Hinweise wer-
den hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 GO NW öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
 
 
Velbert,  15.02.2012 
 
 
gez. 
 
(Freitag) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungen der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 
 
Kraftloserklärung 
 
 
Die Sparkassenbücher 
 
3021052257, 3021114438, 3021162619, 3021335611, 4045052612 
4031964309 - alt 1964303 (H) 
 
ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse 
Hilden (H), der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehemaligen Sparkasse 
Velbert (V) , deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist,  wer-
den nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 
 
Velbert, 06. Februar 2012 
 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
            DER VORSTAND 
 
 
 
Bekanntmachungen der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 
 
 
Aufgebot 
 
Die Sparkassenbücher 
 
3020100032, 3021442060, 3021451533, 3041033238, 3041362033 
3042306286  -  2306280 (R)          4042327157  -  2327153 (R) 
3022814796  -  2814796 (V)          4021434156  -  1434158 (V) 
 
der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Hilden (H), der 
ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R)  und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V) , 
deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden· Ratingen·Velbert ist, werden  aufgebo-
ten. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rech-
te unter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden, andernfalls werden die Sparkas-
senbücher für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 17. Februar 2012 
 
 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
            DER VORSTAND 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 
94) in Verbindung mit  § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in der zur Zeit gültigen Fassung  wird  der  Grundab-
gabenbescheid der Stadt Velbert für das Jahr 2009 vom 06.02.2009, für das Jahr 
2010 vom 22.01.2010, für das Jahr 2011 vom 04.02.2011 und für das Jahr 2012 
vom 20.01.2012 (Kassenzeichen:  95091537. 95297310 und 95297329) für  
 

Frau Sabine Dettke 
(letzte bekannte Anschrift Ellenbogen 10, 25992 List, Sylt) 

 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift der Steu-
erpflichtigen nicht festgestellt werden konnte. 
 
Die  Steuerbescheide  können  bei  der  Stadtverwaltung  Velbert – Fachgebiet Steuerwe-
sen –, Thomasstraße 1 A / Gebäude B, Zimmer B 002 von dem Steuerpflichtigen einge-
sehen werden. 
 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Velbert, 29.02.12 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister                                                                                                                                                       
Im Auftrag 
 
gez. 
 
(Boris Lorenberg) 
Sachbearbeiter 
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Öffentliche Zustellung 

 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 
94) in Verbindung mit  § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in der zurzeit gültigen Fassung werden die Grund-
abgabenbescheide vom 21.01.2011, sowie vom 03.02.2012  für Frau 
 

Ursula Wahl 
(zuletzt bekannte Adresse: Brüderstr. 30, 42853 Remscheid) 

 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift des Steu-
erpflichtigen nicht festgestellt werden konnte. 
 
Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Velbert – Fachbereich Steuerwesen –, Tho-
masstraße 1 A / Gebäudeteil B, Zimmer B 005 von dem Steuerpflichtigen eingesehen 
werden. 
 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen. 
 
Velbert, 10.02.2012 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez. 
Sabine Zech 
Sachbearbeiterin 
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Öffentliche Zustellung 

 
 
 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 
94) in Verbindung mit  § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in der zur Zeit gültigen Fassung  wird  der  Grundab-
gabenbescheid der Stadt Velbert für das Jahr 2012 vom 03.02.2012 (Kassenzei-
chen:  97243955 und 97247400) für  
 

Herrn Kay Loeper 
(letzte bekannte Anschrift Höhenstraße 88, 40227 Düsseldorf) 

 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift der Steu-
erpflichtigen nicht festgestellt werden konnte. 
 
Die  Steuerbescheide  können  bei  der  Stadtverwaltung  Velbert – Fachgebiet Steuerwe-
sen –, Thomasstraße 1 A / Gebäude B, Zimmer B 002 von dem Steuerpflichtigen einge-
sehen werden. 
 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Velbert, 29.02.12 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister                                                                                                                                                       
Im Auftrag 
 
gez. 
 
(Boris Lorenberg) 
Sachbearbeiter 
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Hinweis auf öffentliche Ausschreibungen 
 

Die Stadt Velbert schreibt folgende Arbeiten aus: 
 
• Erneuerung von Schachtabdeckungen 
• Jahresausschreibung Reparatur und Erneuerung von Sinkkästen 2012 
• Unterhaltsreinigung Nikolaus-Ehlen Gymnasium 

 
 
Der Bekanntmachungstext kann im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden. 
 
 

---------------------------- 
 

Sitzungsplan der Rats- und Ausschusssitzungen 
(Vorbehalt von Änderungen) 

 
 

     Montag, 05.03.,                                                        Ausschuss für Wirtschaftsförderung 
     (Rathaus, Saal Velbert) 
 

     Dienstag, 06.03.,                                                       Bezirksausschuss Velbert-Neviges 
                                                                                              (Feuerwache, Velbert-Neviges) 
 

     Donnerstag, 08.03.,                                                       Umwelt- und Planungsausschuss 
(bish. 06.03.)     (Rathaus, Saal Velbert) 
 

Dienstag,13.03.                                                                    Hauptausschuss - Entfällt 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 

*)  Mittwoch, 14.03.,            Finanzausschuss 
      (Rathaus, Saal Velbert) 

 
    Donnerstag, 15.03.,                                                           Ausschuss „Kultur- und Veran- 
                                                                                                     staltungsbetrieb Velbert“ 
                                                                                            (Kleiner Saal, Forum Niederberg) 

 
Dienstag, 20.03.,             Hauptausschuss 
            - Haushalt – 
     (Rathaus, Saal Velbert) 
 
Dienstag, 27.03.,       R a t   d e r   S t a d t 
     (Rathaus, Saal Velbert) 
 
Mittwoch, 28.03,       R a t   d e r   S t a d t 
                                                                                                 - Verabschiedung Haushalt – 
     (Rathaus, Saal Velbert) 

 
    Donnerstag, 29.03.,                                                                      Verwaltungsrat TBV AöR 
      (Rathaus, Saal Velbert) 
 

- Osterferien vom 02.04. bis 14.04.2012 - 
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Mittwoch, 18.04.,                                                   Bezirksausschuss Velbert-Langenberg 
                                                                                 (Feuerwache V-L`berg, Voßkuhlstr. 36) 
 

     Dienstag, 24.04.,                                                              Bezirksausschuss Velbert-Mitte 
(bish. 25.04.)     (Rathaus, Saal Velbert) 
 

*)  Donnerstag, 26.04.,                                                     Ausschuss für Schule und Bildung 
      (Rathaus, Saal Velbert) 

 
Die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse beginnen in der Regel um 17.00 Uhr. 
 
*)   neu aufgenommene Termine  
**) Terminänderungen 
 

----------------------------- 
 

Spielplatz Paracelsusstraße soll neugestaltet werden 

 

Im Rahmen des Förderprogramms Soziale Stadt Birth/Losenburg wird der Spiel- und 
Bolzplatz an der Paracelsusstraße in der Losenburg in diesem Jahr neu gestaltet.  
Deshalb findet am Montag, 5. März um 16.30 Uhr an der Robert-Koch-Straße 16 (neben 
dem Kindergarten Niederzwerg) eine Planungsbeteiligung statt. 
Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Anwohner sind herzlich eingeladen, ihre Ideen 
und Vorschläge an diesem Tag vorzubringen und sich damit an der Umgestaltung des 
Spielplatzes aktiv zu beteiligen. Die vorgebrachten Anregungen werden in die weiteren 
Planungen einfließen. 
Organisiert und begleitet wird die Beteiligungsaktion von der AG Spielraum der Stadt Vel-
bert in Kooperation mit dem Stadtteilmanagement Birth/Losenburg. 
 


